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Dieter I,Vdz 
Aussetzung der Wehrpflicht per Erlass'? 

Seitdem im Zusammenhang mit der Koalitionsvereinban~ng der jetzt amtierenden rot- 
grünen Bundesregierung erneut die Debatte um den Fortbestand der allgemeinen Wehr- 
pflicht aufgeflammt ist, wird auch die Frage nach einem Wie der Abschaffung oder Aus- 
setzung derselben aufgeworfen. Gelegentlich wird dabei die Auffassung vertreten. es 
bedürfe dazu keines Aktes des Gesetzgebers. Erforderlich sei lediglich. dass das BMVg 
keine Einberufungsanordnung gern. $ 2 I Abs. I S ~ t z  I Wehrpflichtgesetz ( WPflG) oder 
das BMFSFJ keine solche Sem. $ 19 Abs. I Satz I Zivildienstsesetz (ZDG)  mehr erlas- 
se. Die Kreiswehrersatzämter und das Bundesamt für den Zivildienst seien dann zur 
Untätigkeit ,)verurteilt<<. Da ein Rechtsanspruch auf Ableistun? des Grundwehrdienstes 
oder des Zivildienstes nicht bestehe. hätte x ~ c h  der einzelne Bürger keine rechtliche 
Handhabe, hiergegen vorzugehen. 

„Einfache Lösungen« pflegen grundsätzlich unter den1 Mangel zu leiden. dass sie mit 
Recht und Gesetz nicht zu vereinbaren sind. So ist die Situation auch hier: 

1. .4~ssetzung/~4bschaffung der Wehrpflicht durch Verfassungsänderung? 

Gem. Art. 12a Abs. I GG »können<< illänner zum Dienst u.a. in den Streithit'ten ver- 
pflichtet werden. Auf dieser verfassungsrechtlichen Em-iächtigung beruht das WPBG. 

Verfassungsrechtliche Grundlage für das ZDG ist Art. 12. a Abs. 2. Satz 3 GG. 
Unstreitig ist der einfache Bundesgesetzgeber nach dem eindeutigen Wortlaut von 

Art. 17a  Abs. 1 GG nicht verpflichtct. die Wehrpllicht einzuführen oder an dieser fest- 
~uhal ten .  Zwar ist der Bund gehalten. für eine wirksame Landesverteidigung Sorse zu 
tragen. Wenn er aber meint, diese auch ohne den Einxatz von Wehrpflichtigen gewähr- 
leisten zu können, muss er von der Ermächtigung des GG keinen Gebrauch inachen.' 

Andere Bestimmungen des GG wären i~-i~teriellrecl-itlich von einer Aussetzung oder 
Abschaffung der Wehrpflicht nicht bztroffzn. Dies gili ~ u c h  für Art. 1 Abs. i GG. der be- 
kanntlich bereits mit der Erfassung des GG von I949 eingefuhi-t wurde. ohne dass sei- 
rier~zii deutsche Streitkriifte bestanden hiitten. 

2. Aussetzung/Abschaffung der Welirpflicht durch Gesetz. Zustimmung 
des Bundesrates'! 

Wollte der Bund die Wehrpflicht durch eii-ifaches Gesetz zeitlich begrenzt aussetzen oder 
das WPflG ganz oder in Teilen aulkr Vollzug setzen. hiitte er l i ie r~u gern. Art. 73 Nr. 1 
GG die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. 

Ein solches Gesetz bedürfte nicht der Zust immun~ des Bundesrates i. S. v. Art. 77 
Abs. 2 a GG, sofern damit das WPflG. das ZDG und wehrpflichtrechtliche Nebengeset- 
ze (2. B. Arbeitsplatzschutzgesetz. Unterhaltssicl-ierungsgesetz, Wehrsoldgesetz! völlig 

1 BVerfGE 28. 243 (261 ); 48. 127 I 1601: Ipsen. in: Bonner Kornmentiir, Art. 12:i RdNr. 29; JarassiPirrorh. 
GG, j.AuH., 2000. Arr. 121 RdNr. 1 E.: Scliolz. in: .Maunz/Düri_o. GG.  ,417. 12.1 RdNr. i7. 
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außer Kraft gesetzt werden sollten. Diese Gesetze waren - bis auf das Wehrsoldgesetz - 
in ihrer Erstfassung und teilweise bei späteren Novellierungen mit Zustinirnung des Bun- 
desrates beschlossen worden. weil damit in die Kompetenzen der Länder nach &. 84 
Abc. 1 GG eingegriffen wurde. 

Anderungsgesetze unterliegen indes nur dann der Zustimmungsbedürftigkeit, wenn 
\ ic  ncue Vorschriften ent1i:ilten. die ihrerseits zustiinmungspflichtig sind, oder wenn sie 
Regelungen enthalten, welche die Zustimmungsbedürftigkeit ausgelöst haben. Wird ein 
zustinimungsbedürftiges Gesetz konipleit aufgehoben, greift der Zustimmungsvorbehalt 
des Rundesrates nicht. Dies ist heuie allgemeine Auffassung in Rechtsprechung und Li- 
teratur.' Die Begrundung hierfür ist einleuchtend: Ein Gesetz berührt dann das Prinzip 
des Föderalismus und ist aus diesem Grund zustiiilinungsbedürftig. wenn mit ihm eine 
~,Systeilivi.rschiebunp zu Lasten der Länder vollzogen werden soll. Wird diese rück- 
p i i ~ i g  gan;icIit. ist dieses Gesetz zusii~iimungsfrei.~ 

Wollte der Rund die genannten Gesetze zeitweise oder auf Dauer außer Kraft setzen 
und dit auf ihnen beruhenden Bundesbehörden auflösen, wäre ein solches Gesetz nicht 
zustimniuiigshedürftig. 

Problematischer wird es dann, wenn etwa bestimmte Teile des WPflG, beispielswei- 
se die Erfassung geni. 4 15. nach dem Vorbild der USA fortbestehen sollten und damit 
Tcilaufgaben der bisherigen Kreiswehrersat~li111te1- weiterhin wahrgenommen werden 
mussten. Da hierzu niii einiger Sicherheit nicht die jetzige Anzahl von Bundesbehörden 
benötigt werden wurde. inusste mogliclierweise 14Abc. 7 WPflG erneui geandert wer- 
den, AuUerdem waren diese ,,Restzustandigkeiten« dieser L~ienststellen unter einer an- 
deren Behördenbezeiclinung gesetzlich zu regeln. Dies wiederum würde wegen Art. 84 
Abs. 1 GG die Zustininiuiigsbcdurt'tigke~t eines solchen Gesetzes auslösen. Sollten da- 
cegen dic Erfassungsdaten lediglich bei Landesbehörden gespeichert werden. wären die 
Welirersttzbehörden bis auf die materielle Mobilniachung nach dem Bundesleistungs- 
resct/ und dic BerufsSorderungsdiensic Sunkiionslos. Diese außerhalb des WPBG ange- 
sicdelien Konipcte~izen könnten ohne Gesetzesänderung anderen Dienststellen der Bun- 
deswelirverwaltung zugewiesen werdmJ  

Eine völlig andere Frage ist. ob eine solch drastische Änderung der Wehrform wegen 
ihrer erheblichen gcsamigesellschaftliclien Tragweite aus verfassungspnlitisclze~~ Grün- 
den nicht doch dem Bundesrat zur Zustimmung zuyeleitet werden sollte. Verfassungs- 
~-ci~litlicli jedenfalls besteht dazu. bis auf den obigen Ausnahmefall. keine Verpflichtung. 

3. A~ssetzung/~4bschaffung der N'ehrpflicht per Erlass? 

Art. 70 Abs. 3 GG bindet die Exehuii\~e an Gesetz und Recht. Das Ausmaß dieser Bin- 
dung orientiert sich ausschließlich ani formellen und materiellen Geltungsumfang der je- 
weiliyen Rechtsnormen und nichl eiwa an aktueller politischer Zweckmäßigkeit. Das 

2 BVerfGE 10.20 (4Q): 1-4. 197 (?I 91: Jar:i>siF>ieroth, a.a.0..  Art. 77 RdNr. 5: Masing. in: V. MangoldtiKleid 
Starck GG 11. 2000. Arr 77 RdNr. 54 f.: L .  ,Mutius. .Jura 1988. 5 1: Oscenbühl. AoR Bd. 99.430. Die frühe- 
re. gezenieilipe Meinung \*On hlaunz. in: Maunz/Durig. GG. Art. 77 RdNr. " ist überholt. 

3 Stetrner. in: Dreier (Hrs9.i. GG. Rd. 2.  1998. Art. 77 RdNi-. 14. 
4 $ 5  Ahb. 2 Bunaeslci\rungsgesetz berirninr - in wciqer Voraushicht'! - zu Anforderungsbehörden im Ver- 

!eidigun~stall U ~ W .  die >,Rehorden der Burideswehn,eruairung<.. ohne diese konkret fesrzulegen. 
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Handeln der vollziehenden Gewalt unterliegt dem sog. Befolgungsgebot.' d. h. binden- 
de Gesetze sind auszuführen. Ein »Unterlaufen« von Gesetzen durch Untätigsein der 
Verwaltung ist unzulässig.!' Die für die Ausführung des WPflG und des ZDG zustän- 
digen Ministerien BMVg und BMFSFJ haben daher bis zum inkrafttreten eines anderen 
Gesetzesbefehls Einberufungsanordnungen gem. 9 21 Abs. 1 Satz 1 WPflG oder # 19 
Abs. 1 Satz 1 ZDG zu erlassen. 

Auch ein zeitlich befristeter Verzicht auf den Vollzug dieser Gesetze wiire verfas- 
sungswidrig. Die allgemeinen Einberufungsanordnungen des BMVg/BMFSFJ haben 
sich an dem vom WPflGJZDG vorgegebenen Rahmen der gesetzlichen Wehrdienstaus- 
nahmen ($9 9 bis 13 b WPflG) oder Zivildienstausnahmen ( $ 5  7 bis 16 ZDG) zu halten. 
Hinsichtlich Ort, Zeit und Verwendung des einzelnen Wehrpflichtigen haben die zustän- 
digen Behörden ein gewisses Auswahiermessen. hsoweit können den nachgeordneten 
Behörden Weisungen zum Gebrauch dieses Ermessens erteilt werden.' 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Wehrpflichtigen (und die Bindung der Exe- 
kutive an Gesetz und Recht) bedeuten, dass es nicht in das Belieben von Behörden ge- 
stellt ist, wer von den Dienstpflichtigen zum Wehr- oder Zivildienst einberufen wird." 
Dieser Grundgedanke, den das BVerfG in mehreren Entscheidungeny geprrigt hat, ist 
vom BVerwG wiederholt aufgegriffen und verfeinert worden. So hat das BVerwG"' die 
gesetzlichen Wehrdienstausnahmen regelmäßig restriktiv ausgelegt. Diese seien im 
WPflG abschließend geregelt: Anderungen und Erweiterungen seien allein dem Gesetz- 
geber vorbehalten. Für eine Nichtheranziehung verfügbarer Wehrpflichtiger sei auch 
dann kein Raum, wenn der Personalbedarf der Streitkräfte anderweitig gedeckt werden 
könnte. Würde der Bedarf der Streitkräfte an Wehrpflichtigen erheblich oder andauernd 
abnehmen. könne dies für den Gesetzgeber - und nur für diesen -Anlass sein, die Wehr- 
dienstausnahmen neu zu regeln. Den Erlass einer ~rechtsnormvertretenden~~ Einbem- 
fungsanordnung mit bindender Außenwirkung im Sinne einer administrativen Wehr- 
dienstausnahme lasse das WPflG nicht zu." 

Zusammenfassend ist damit festzustellen: 
Eine (zeitlich befristete) Aussetzung oder eine Abschaffung der Wehrpflicht ist ohne 

~ n d e r u n g  des GG möglich. Hierzu ist ein einfaches Bundesgesetz erforderlich. Dieses 
bedarf nur dann der Zustimmung des Bundesrates, wenn mit ihm an die Stelle der jetzi- 
gen Wehrersatzbehörden eine andere Bundesbehördenorganisationl' treten sollte. Ein 
vorübergehender oder gar dauernder Verzicht des BMVg/BMFSFJ auf die Einberufung 
von Wehrpflichtigen zuin Grundwehrdienst/Zivildienst ohne explizite gesetzliche 
Grundlage wäre verfassungswidrig. 

Schulze-Fielirz, in: Dreier (Hrsg.). GG, Bd. 2, 1998. Arr. 20 RdNr. 83. 
BVerfGE 25. 216 (228); 30.193 (332); 56. 216 (341 ). 
StrinlechneriWalz, WPflG, 6. Aud. 7002, vor 9: 9 RdNr. 37. 
SteinlechnerNalz, a.a.O., vor 9 9 RdNr. 24. 
BVerfGE 38,154; 48.137. 
BVerwGE 15. 197. 
BVerwGE 92. 153. 
Hierbei ist Art. 36 Abs. 2 GG zu beachten. 
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